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Nro . 47 - Mittwoch 16 . Juni 1651.

Amtliche Verordnungen und
Bekanntmachungen.

AmtSnotariat A ltcn  st a i g.
R o t h f e l d e n,
Gerichtsbezirks Nagold.

(Zweiter Liegciischaftsveikauf ) .
In der Gantfacke deS

Johannes Sautter , Schreiners von
Nothfelden,

werden am
Montag den 21 . Juli d . I.

Morgens 8 Uhr
»ackftehende Realitäten , von welchen
bis jezt nur einzelne einen Käufer ge¬
funden baden , einem wiederholten zwei¬
ten nach Umständen lezten Verkauf
atiSgesezt , als:

- Gebäude:
Ein zwcistockigteS Wohnhaus mit

Holzmagazin im untern Stock un¬
ten im Dorf;

Wiesen:
»8 Mrg . 15,L Nil, , im Thal;

Aeker:
^/s Mrg . 10,7 Rkh . «m Riethbach;
stg Mrg . L ',,7 Rlh . im Breitwascn;
^/. Mrg . 9,9 Rth . im Schlegel;
'/o Mrg . 20,0 Rth . im obcrn Thal;

Mrg . 10,9 Rth . im Buß;
Garten:

18,6 Ntb . GraS - und Baumgarten
beim HauS;

gcm . zu 770 fl. angeschlagen.
Fremde , der Verkaufs -Kommission

nicht bekannte Käufer haben sich über
ihre Zahlungsfähigkeit zu den Akten
auszuweiscn.

Ten 11 . Juni 1851.
K . Amlsnotariat.

W u l lc u.
O b e r k 0 l l w a n g e n.

(LicgcnschaftsVerkauf ) .
Die auö der Verlasscnschaft der Ehe¬

frau deS Johann Georg Stoll , Adler-
wirhS dahier zum Verkauf ausgesezte
Liegenschaft , bestehend in:

Ter Wirthschaft zum Adler mit den
erforderlichen Oekonomicgcbäuden;

2L Mrg . 1 ','2 Bit !. Merfeld;
10 Mrg . Wiesen;
1 Birg . 2 Vrkl . Garten beim Hause;
L6 Mrg . Nadelwald;
>/z an der Agenbacher Sägmiihle;

an der Schmiehcr Sägmiihle;
angeschlagen zu 11,550 fl wurde im
zweiten Ausgleich zu 10175 fl. ange¬
kauft und kommt nun am

Montag den 23 . Juni
Vormittags 9 Uhr

zum 3 . und lezten Male im Stolt ' schcn
Hause zur Versteigerung.

Hier unbekannte Kaufslustige haben
gcmeinderäthliche VeiinögcnS -Zeugnisse
aufziiweisen.

Den 1L . Juni 1851.
K . Amtönolariat Teinach.

Schramm.

C a l w.
(Auöwandeiungh.

Der Kübler Georg Maier von Alt-
hengstett ist mit feiner Ehefrau und 3
Kindern nach Erfüllung der ihm ver-
faßuiigSmäßig obliegenden Verbindlich¬
keiten nach Amerika ausgcwandert.

Ten 16 . Juni 1851.
K Oberamt.

Act . Ei send  ach,
g . St .V.

C a l w.
(Ausruf zu Verbesserung deS Unterrichts

der Gcwerbölehrlinge ) .
Von dem K . Studienrath crgieng

unterm kr. d . M . folgender Erlaß:
«Je dringender cS von Tag zu Tag

wird , unfern Gewerben in jeder Weise

aufzuhelfeii , desto mehr muß auch die
Schule das Ihrige dazu beitragen , und
neben der allgemeinen Bildung ihrer
Zöglinge so viel als möglich auch die
berufliche berücksichtigen . Eines der
wichtigsten Unterrichtsfächer für dm
lezteren Zweck ist daö Zeichnen.

Es darf nicht erst nachgewiesen wer¬
den , daß nicht blos die Solidität der
Arbeit eS ,jst , welche die Erzeugnisse
deS Gewerbfleißeö empfiehlt , sondern
daß der Absaz derselben ebensosehr auch
von der Schönheit , Neuheit und Man¬
nigfaltigkeit der Form und der Sorg¬
falt und Eleganz der Ausführung ab-
hängt . Dazu aber bedarf der Verfer¬
tiger einen gebildeten Geschmack , ein
geübtes Auge und eine kunstfertige
Hand , Eigenschaften , welche vorzugs¬
weise durch einen guten und sorgfälti¬
gen Unterricht im Zeichnen und zwar
im Freihandzeichnen erworben werden.
Dieselbe Bedeutung hat aber für eine
andere Klasse von Gcwerbtrei 'benden
das geometrische  und das auf dem¬
selben ruhende Fachzeichnen , und eS
werden sich wenige Gewerbstreibende
nennen lassen , für welche nicht eines
dieser beiden Fächer thcils wichtig , theils
sogar unentbehrlich wäre.

Die große Wichtigkeit dieser Kunst¬
fertigkeiten bat man daher auch ü,
Frankreich schon längst erkannt und die¬
ser Staat hat die Blüthe seiner Indu¬
strie wenigstens zum Thcile der beson¬
der !, Sorgfalt und den Opfern zn dan¬
ken , welche theils der Staat selbst,
theils die Gemeinden ans den Zeichnen-
Unterricht verwendet haben.

Auch in unserem wirtcnibergischci»
Vatcrlande hat die Oberstudienbchörde
schon seit längerer Zeit der Sacke alle
Aufmerksamkeit zugewcndct , und eS
sind nach und nach in mehr als 80
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Orten größere oder kleinere ZeichmmgS-
schulen — meist als Theile der Real¬
oder Sonntags -Gewerbeschulen — ein¬
gerichtet worden . Ebenso wird fort¬
während für Verbesserung des Unter¬
richts 0 . N . durch Einführung der
Dupnis ' scheu Methode ) , für Unterstü
znng der Lehrer ( durch Lehrkurse für
dieselben ) , für Einführung zweckmäßi¬
ger Zeichnnngsvorlagen , und endlich
für Aufmunterung der Schüler (durch
die mit Preisen verbundene Zeichnungs-
AuSftellung der Sonntags - Gewerbe¬
schulen ) gesorgt , und der Erfolg hat
auch diese Bemühungen vielfach gerecht¬
fertigt , wie dieß schon einigemal in
öffentlichen Bekanntmachungen nachge¬
wiesen worden ist.

Immerhin bleibt aber noch viel zu
thun übrig und wie auf der eine» Seite
öfters die Beschränktheit der Geldmit
tel und der Mangel an künstlerisch ge¬
bildeten Lehrer » noch im Wege steht,
so hat man auf der andern Seite über
mangelnde Einsicht und über Gleich-

Ministeriums des Kirchen - und Schul¬
wesens demnächst eine Visitation des
gesammtcn ZeichnungSunterrichts dcS
Landes durch Techniker und zwar die
Professoren anderpolytechnischen Sch ule
Guglcr u . Kurtz , und den Vorstand
der Winterbangewcrkeschule , Egle , de¬
ren jeder einen besonder » Bezirk zu
übernehmen hat , zu veranstalten um
eine möglichst genaue Kenntniß von
dem dermaligen Stand der Sache zu
erlangen und hierauf die erforderlichen
Maßregeln zu Verbesserungen im All¬
gemeinen und Einzelnen einleiten zu
können . Neben der Erreichung dieses
Zweckes wirv eine solche Visitation den
damit beauftragten Sachverständigen
vielfach Gelegenheit geben , den Lehrern
durch Berathnng über Methode Lehr¬
mittel » . s. w . nüzlich zu werden , die
Schüler aber ausznmuntern und zu er-
mnthigeu.

Da cs jedoch nicht möglich ist , für
kießmal sämnulichc Zeichnnngsschulcsi
unmittelbar visitiren zu lassen , so wer

gültigkeit bei vielen Gewcrbtreibenden den die bedeutenderen als Mittelpunkte
selbst zu klagen . Während daher die auSgcwählk , die Zeichunngslebrer der
Staatsregierung ihrerseits auf AnSmilt - übrigen Schulen aber an den Ciz der
lnng dcr besonderu örtlichen Bedürfnisse , nächsten Visitation cinbernfen werden,
auf Heranbildung und allmählige An - UIU nicht nur der Visitation selbst an
stellnng tüchtiger Lehrer , auf Verbesse - zuwohnen , und an den damit verbun-
rung der Methode u . s. w . fortwäh¬
rend ihre ganze Aufmerksamkeit richtet,
ist cs ebenso auch Sache der Gemein¬
debehörden , die Gewcrbtreibenden über
ihre wahren Interessen gehörig zu be¬
kehren , und ihre Theilnahme dafür
mehr und mehr zu beleben und in An¬
spruch zu nehmen.

In leztercr Beziehung versieht man
sich insbesondere zu den Bezirksbehör-
dcn , daß sie die hieher sich beziehenden
Bestimmungen der revidirten Jnstruk
tion izn Vollziehung der allgemeine»
Gewerbeordnung vom 20 . März d . I.
(Ziff . 19 , 20 , 21 u . 2Z die Theilnah¬
me der Lehrlinge an den Fortbildungs¬
schulen und die Behandlung der Lehr¬
briefe betreffend ) zur Kenntniß der Be-
theiligtcn bringen und unter Mitwir¬
kung der Lokalgewerbevereine , oder wo
solche noch nicht bestehen , der Zunft¬
vorstände , die Meister und Lehrlinge
auf jede Weise zur Benüzung jener
Anstalten ausmuntern werden . In el¬
fterer Beziehung aber beabsichtigt der
k. Studienrath mit Genehmigung dcch

Venen Belehrungen Anthcil zu nehmen,
sondern auch über den Stand und die
besonder » Bedürfnisse ihrer Schulen Aus¬
kunft zu geben.

Darüber , welche Schulen in die eine
oder andere Kategorie gehören , so wie
über die genauere Zeit der im Juli
vorzunehmenden Visitation selbst wird
noch besondere Mittheilnng von den
Visitatoren erfolgen.

Das gem . Oberamt hat nun Vor¬
stehendes den betreffenden Gemeinde-
und Schulbehörden seines Bezirks mit-
zutheilen , und dieselben zu jeder thnn-
lichen Untcrstüzung der Sache aufzu-
sordern . Insbesondere würden die Ge¬
werbetreibenden selbst durch Vermittlung
der Lokalgewcrbevereine oder ihrer Zunst-
vorstände zu veranlassen sein, bei Ge¬
legenheit der Visitation den studienrälh-
lichen Kommissär auf die cigenthümli-
cken Bedürfnisse des Ortes und der
Gegend , auf die vorliegenden Schwie¬
rigkeiten , sodann auch auf die zur Be-
nirzung sich darbictenden Hilfsmitteb
aufmerksam zu machen , zu welchem

Zweck es am geeignetsten sein dürfte,
dieselben zu der von dem Visitator an¬
zuordnenden Sizung der bürgerlichen
Kollegien cinzuladen . Für die Visita¬
tionen selbst ist die Anordnung zu tref¬
fen, daß bei denselben wo immer mög¬
lich auch die SonntagSgewcrbeschüler
sich cinfinden . Jedenfalls haben die
Lehrer von sämmtlichen ( auch den nicht
anwesenden ) Schülern die Zeichnungen
veS lezten JahrS ( nach der Zeitfokge
geordnet , und in einem Umschläge mit
dem Namen dcS Schülers bezeichnet)
zur Visitation bereit zu halten ; ebenso
hat bei denjenigen Schulen , welche
nicht unmittelbar visitirt werden kön¬
nen , der Lehrer diese Zeichnungen dem
Visitator vorzulegen . Ausserdem haben
die sämmtlichen Lehrer demselben ge¬
naue Verzeichnisse ihrer Schüler zu über¬
geben . Soweit diese sich ans die Sonn-
tagsgewcrbeschulen beziehen , haben sie
außer den gewöhnlichen Angaben d. s
Alters und Gcwerbö auch noch den
früheren Sckulkursuö ( ob Volks - cder
Realschule ) zu enthalten , und diese spe¬
ziellen Angaben in einem Anhänge
durch übersichtliche Zusammenstellung
derselben Rubriken herrorzuheben . End¬
lich ist dabei zu bemerke », ob die Schü¬
ler in Abtheilungcn zeichne», und nach,
welchem EinthcilungSgruud diese Ab-
thcilnngen gemacht sind ( ob nach Alter
oder Gewerbe re.) , ob für das geo¬
metrische und das Fachzcichnen beson¬
dere Stunden bestimmt sind , und wie
viele Stunden im Ganzen , wie viel für
Abthcilung verwendet werden.

WaS die Kosten betrifft , so werden
sie hinsichtlich der abgeordnctcn Visita¬
toren auS Staatsmitteln bestritten ; da¬
gegen haben diejenigen Gemeinden,
deren Schulen in diesem Jahre nicht
visitirt werden können , den Lehrern,
welche zur Visitation der nächsten Schu¬
le cinbernfen worden , ihre Auslagen
zu crsczen , was bei den Realschulen
auö der Position für Lehrmittel ge¬
schehen kann ."

Indem man dieß zur Kenntniß der
Ortsbehörden , des Gewerbestandes,
der betreffenden Lehrer , dann der Vor¬
steher des Gewerbsvereins zu Calw
(den Behörden und Lehrern zu ihrer
Nachachlnng und zu Vorkehrung des
Verordnetcu ) bringt , werden zugleich
die angezogcnen 8 8 der Jnsirnktio n
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vom 20 . März 1851 hier abgedruckt:
8. 19.

Da in der zweckmäßigen Anwendung
der Lehrzeit die wesentliche Grundlage
der Gewerbebildung besteht , deren För¬

derung daS Gescz ( Art . 76 ) unter die
Hauptzwecke der Znnftcimichtung zählt
so wird jedem Lehrhcrrn die Verpflich¬
tung auserlcgt , den ihm anve , trauten
Lehrling nicht nur in allen Arbeiten sei¬
nes Gewerbes nach bester Einsicht zu

unterrichten , sondern ihn auch zur B

nnznng der gewerblichen Bildnngsmit-
tcl , welche der Ort bietet , namentlich
der Abend - und Sonntags - Gewerbe¬

schulen anzuhaltcn . Auch hat er als
Stellvertreter der Eltern sich angelegen

sein zu lassen , den Lehrling an Fleiß,
Gehorsam , sittlichen Wandel und an
dui Besuch des Gottesdienstes zu gc-
wohnen , indem derselbe , er mag Kost
und Wohnung bei dem Lehrherrn ha¬
ben oder nicht , in dessen väterlicher

Zucht steht.
Zu andern alS gewerblichen Verrich¬

tungen dars er den Lehrling nur in so
weit gebrauchen , als dadurch dem Lehr¬
zweck kein Eintrag geschieht.

Ueber die Behandlung dcö Lehrlings
von Seiten des Lchrherrn , über das

sittliche Verhalten und den Schulbesuch
deS crstcrn hat die Ortsobrigkeit z»
wachen.

Wie die Lehrlinge , so sind auch an¬

dere sonntagsschnlpflichtige Arbeiter von
ihrem GeschäftShcrrn zum regelmäßigen
Besuche der Kirche und der Sonntags
schule anzuhalten.

8 20.
Die Zunftvorsteher haben die Ein¬

haltung der Verpflichtungen deS Lchr-
hcrrn , insbesondere was die Theilnah-
me der Lehrlinge an dem Unterricht in

den Gewerbeschulen betrifft , zu über¬
wachen , etwaige Beschwerden über Ver-

liack' läßigung des Unterrichts mitStrenge
und Unparteilichkeit zu untersuchen , ans

die Anschaffung von nüzlichcn Schrif¬
ten und Modesten zum Selbstunterricht
der Lehrlinge hinzuwirken , auch von

den Fortschritten derLezteren von Zeit

zu Zeit Kenntniß zu nehmen.
Dem Ermessen der Zunftvorsteher

bleibt , um von den Fortschritten der

Lehrlinge sich Kenntniß zu verschaffen,

zur Endprüfung kommen , anzuordnei!
und abznhalten.

8- 2l.
Eine regelmäßige Prüfung der zünf¬

tigen Lehrlinge wird jedenfalls am
Schluffe der Lehrzeit bei jedem zünfii
gen Gewerbe , sowie bei dem zünftigen
Detailhandel , vorgenommen

Tie Prüfung geschieht unter der
»ng deS Znnftobmannö durch we¬

nigstens zwei Sachverständige , welche
für jede Prüfung , mag sie nun mit
incm oder zugleich mit mehreren Lehr¬

lingen vorgenommen werden , von dem richtnngen desselben besize. Zu diesem

Zunstvorstandc unter dem Vorsizc deS Ende hat der zu Prüfende

Obmanns auS seiner Mitte , oder so¬

fern die Mitglieder deS Znnftvorstan-
dcS nicht dem Gewerbe deS Lehrlings

angeboren , oder denselben in den Fä¬
chern , welche in den Sonntags - und
Abend -Gewerbeschulen gelehrt werden,
nicht zu prüfen vermöchten , oder durch
andere gültige Gründe ( z. B . durch
Blutsverwandtschaft oder Sckwägcr-
schaft mit dem Lehrlinge oder Lehrmei¬
ster , bis zum vierten Grade bürgerli¬
cher Berechnung einschließlich) verhin¬
dert wären , auS der Zahl der imBe-
irk ansäßigen , sachverständigen Män¬

ner bestellt werden.
Falls in einem Bezirke kein zur Prü¬

fungskommission tangligcr Angehöriger

Behörde geschieht , anziiwohneu und

die Prüfungsarbeiten eiiizuseheu . Die
Zulassung weiterer Personen , nament¬

lich der Gesellen und Lehrlinge deö be¬
treffenden Gewerbes , kann von der

Prüfungsbehörde gestattet werden/
8. 23.

Der unmittelbare Zweck dieser Prü¬
fung ist : zu erforschen , ob der bishe¬
rige Lehrling den für einen tüchtigen
Arbeitögchilfen ' ( Gesellen ) erforderlichen
Grad von Kenntniß des Gewerbes
und von Fertigkeit in den Arbeitsvcr-

1) passende Fragen , welche sich auf
die Kenntniß dcö Gewerbes , seiner

Stoffe , der Werkzeuge und ihrer An¬
wendung re. beziehen , je nachdem eS

zweckmäßig erfunden wird , mündlich
oder schriftlich zu beantworten;

2 ) einzelne Arbeiten des Gewerbes,
die zur Probe der erlangte » Kenntniß
und Fertigkeit vorzüglich geeignet sind,
vor den Augen der Prüfenden auszu-
sühren ; t

3 ) wo die Natur deS Gewerbes eine

Kenntniß deS Zeichnens und Modclli-
rens erfordert , sei cs nun , daß die¬

selbe zur unmittelbaren Ausübung des

Gewerbes nothwcndig oder nur in ge¬
wissen Beziehungen , z. B . um deS

deS bctrffcnden Gewerbes sich findet , Verständnisses neuer Werkzeuge willen rc.

kann ein solcher anö einem bcnachbar - jnüzlich ist , da ist besonders auch die

ten Bezirke ode ein Angehöriger eineö Anfertigung oder die Erklärung von

verwandten Gewerbes berufen werden.
Das Obcramt hat darüber zu wa¬

chen , daß solche Gewerbekundige in

die Prüfungskommission berufen wer¬
den , welche fähig sind , auch in den¬

jenigen Fächer zu prüfen , die in den
Sonntags - oder Abend -Gewerbeschulen
gelehrt werden.

Die Prüfung kann mit mehreren
Lehrlingen zugleich und bei den stärker
besezten Zunftvcreincn in Abtheilungen
vorgenommen , auch können hiesür pe
riodische Prüfungstcrmine festgcsczt wer¬
den.

8. 22.
Der Lehrmeister , sowie jeder andere!

Meister des Zunftvercinö , auch die

Eltern oder Vormünder der Lehrlinge,
ebenso Lehrer an Gewerbeschulen und

die geistlichen und weltlichen Ortsvor-

nberlassen , von Zeit zu Zeit förmliche sicher sind berechtigt , der Prüfung.

Prüfungen derjenigen , die noch nicht ' söweit sie vor versammelter Prüfungö-

Zeichnnngen und Modellen und das

Arbeiten nach solchen zu einer Prü¬
fungsausgabe zu machen;

ä ) wo der Zweck der Prüfung ohne
die Ausarbeitung eines vollständigen
Fabrikats deö Gewerbes erreicht wer¬
den kann , da ist solche nicht unter die

Prüfungsaufgaben zu nehmen.
Im cntgegcngesezten Falle darf we¬

nigstens mir ein Fabrikat aufgegeben
werden , das nicht mehr als zwei bis

drei Tage zur Ausarbeitung erfordert
und sogleich verwerthet werden kann,
folglich dem Lehrlinge keinen Kosten¬
aufwand verursacht.

Wo Abend - oder Sonntags -Gewer¬
beschulen bestehen , hat sich die Prü¬
fung auch auf diejenigen Gegenstände
zu erstrecken . welche dort gelehrt wer¬
den , und es ist das dießfallsige Prüfungs-
Ergcbniß , wenn es günstig ausfällt,
als Empfehlung des Lehrl ings in dem
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Lehrbrief ui bemerken.
Den 16 . Juni 1851.

Gemeinsch . K . Oberamt.
F i sch c r.F r o m m.

C a l w.
(SchaafNaude ) .

Da sich unter der Swaafheerde des
Jakob Grciuer auf dom Lübenhardter
Hof , GemeindebezirkS Hirschau , Ver¬
dacht Vor Milbeuraude gezeigt hat : so
ist au dieser Heerde polizeiliche Sper¬
re angelegt woiden.

Den 17 . Juni 185l.
K . Oberamt.

Act . C i s e n b a ch,
g . St .V.

B e r u e ck.
(Lainzholz - und Sägklöze -Verkauf ) .
Am'

Montag den 23 . d . M.
Nachmittags 1 Ubr

wird die nnterreichuete Stelle
858 Stämme Langholz und 134

"oze

Holzhändler zur Zeit des erlaubte » loosung der Gaiserschen Spiegel cc.
Laugholzflößeus die auf die Anbind - bei Thudium statt,
stättcn geführten Stämme längere Zeit Calw . Nächsten Sonntag sowie
uueingebuuden liegen lassen und auch die ganze Woche über sind frische Lau-
mit eingebuudem Holz die Wasserstraße ĝcnbrezeln zu haben bei
über Gebühr eineiigen oder versperren,
so hat sich die Unterzeichnete Stelle
veranlaßt gesehen , die Aiioidurnig zu
treffen , daß diejenigen Holzhändler,
welche Langholz auf die hiesigen An
bindstättcn führen lasse» , solches bin
neu 4 biö 6 Wochen abzuräumen ha
den , widrigenfalls der Säumige nicht
nur eine Strafe von sechs Gulden,
sondern auch die Vorkehrung zu erwar¬
ten hat , daß das Holz aus seine Ko¬
sten weggeschafft werde.

Zugleich wird andurch bekannt ge¬
macht ', daß diejenigen Holzhändler,
welche schon seit geraumer Zeit Hol-
ländcrholz und sonstige Floßstämme auf
der Anbiudstätte beim Anker liegen ha¬
ben , dieses binnen 1-1 Tagen von heute
au gerechnet , nuzubinden oder wegzu-
rällinen haben , widrigenfalls auch ge¬
gen sie mit derselben Strafe , wie oben

Beck Hammer.
Beck Frohnmüller.

Frucht rc. Preise
in Calw am 14 . Juni 1851.

pr . Scheffel
st. kr. st kr. fl- kr.

Kernen 15 — — 13 12
Dinkel 5 52 — —- 5 20
Haber 6 — — — 5 24

pr. Simri
Roggen 1 28 1 24
Gerste 1 20 1 16
Bohnen 1 16 1 8
Wicken — 56 — 48
Linsen 1 12 1 8
Crbsen 1 48 — —

im Aufstreich verkaufen . Unter dein angcdroht , eingeschrittcn , und von dem
Langholz befinden sich 514 St . Dop - Ĥolz nach Clsoldcruiß zu Bezahlung
pelholz und 125 Stämme gehören in der Strafe und Abräumuugökostcn ge
die höchste Preisklasse . Die Liebhaber pfändet werden müßte,
werden cingeladen , um so zahlreicher Den 11 . Juni 1851.
zu genannter Zeit sich im WirthShaus
zum Waldhorn einzufinden , als zu
gleicher Zeit die hiesige Gemeinde auch
5 — 600 Stämme und etwa 200 Säg-
klöze zum Verkauf bringen wird.

An dem Kaufschilling ist nach erfolg¬
ter Genehmigung die Hälfte baar zu
bezahlen , die andere Hälfte wird ge¬
gen sichere Bürgschaft bis nächst Mar¬
tini augeborgt.

Den 9 . Juni 1851.
Freih . v . Gültlingen ' schcs

Rentamt : Ne st len.

Für den Stadtrath:
der Vorstand:

Speidel.

H o r n b e r g.
(Hol verkauf ).

Tic hiesige Gemeinde hat in dem
Hinteibihl

Obcrkollbach.

logemannten ch
* 70 Stück Forchen von schöner

Qualität , welche sich zum sägen
eigen und 84 Stück taiinen Holz
vom 60r abwärts

fällen lassen , welches am
Montag den 23 . d . M.

Vormittags 10 Uhr

Ausgestellt waren 24 Schffl . Ker¬
nen , — Schffl . Dinkel , 6 Schffl.
Haber . (Angeführt wuiden 215 Schffl.
Kernen , 85 Schffl . Dinkel , 39
Schffl . Haber . Ausgestellt blieben 45
Schffl . Kernen , 20 Schffl . Dinkel,
— Schffl . Haber.

Weitere Notizen.
Kernen . Dinkel . Haber.

Schffl. fl- kr. Schffl. fl. kr. Schffl. il. kr.
2 15 — 5 5 52 2 6 —

10 14 48 10 5 48 10 5 48
6 14 45 10 5 45 20 5 36

12 14 36 5 5 36 8 5 30
20 14 30 5 5 34 5 5 24
12 14 24 20 5 30
15 14 20 10 5 20
17 14 12
67 14 —
15 13 48

6 13 40
6 13 36
6 13 12

!Brodtare : 4 Pfund Kerncnbrod 12 kr.

auf hiesigem Rathhause im öffentlichen !^ - schwarzes Drod 10 kr. 1 Kreu-

Der Verkauf einer der K ü h e im Aufstreich verkauft wird , wozu man s^ weck muß wägeu 7 Lolh . ^ Fleisch-
äs lvirD Äebhdbt .' !' l' öflich ciulddct . . . . 9 kr.

nominell , weil demselben sein Holzgcld
anderwärts erledigt worden ist.

Den 13 . Juni 1851.
Schuldheiß Schnürte.

Altenstaig  Stadt.
(Fkoßanbindstätten betreffend ) .

Ta eS manchmal verkommt, daß

Um die Bekanntmachung werden die
Herren Ortsvorsteher ersucht.

Den 13 . Juni 1851.
Schuldheiß Kübler.

Außcramtliche Gegenstände-
Calw.

Heute Abend 7 Uhr findet die Ver-

Riudfleisch 7 kr. , Kuhfleisch — kr.
Kalbfleisch 6 kr. , Ĥammelfleisch 6 kr.
Schweinefleisch unabgczogen 8 kr., ab¬
gezogen 7 kr.

Stadtschuldheißenamt . Schuldt.

Redakteur: Gustav Nivinius.
Truck und Derlrg der NlvmiilS'i'chcii Buch,

druckerei in Calw.
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